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allgemeinen Meinung verankert, die in dem Uberarbeiteten Verhandlungstext ihren
Niederschlag fand. Das bedeutet, dag Kanada bis auf 200 Seemeilen Hoheitsrechte
liber die lebendigen Naturschâitze (d.h. Fisehereiressourcen) erwerben,sejn Hoheits-
recht üiber die Vorkommen auf dem Festlandsockel bis zum Rande des Kontinents be-
haupten und dal3 man in vertragsgerechter Formn Kanadas Recht auf Erhaltung der ma-
rinen Umwelt und Kontrolle der wissenschaftlichen Forschung anerkennen wlirde.
Hinsichtlich der Fischerei wurde der grundsâitz1iche Kompromi3, der-sich in dem

ursprlinglichen Verhandlungstext widerspiegelte, allen wesentliehen Interessen Ka-
nadas gerecht und geht auch aus dem neuen Wortlaut ungeschmâlert hervor ... Die
schwierigste Frage, die es noch zu l5sen gilt, betrifft die Rechte von Binnenlâin-
demn oder "geographisch benachteiligten" Staaten auf Zugang-zur Fischerei inner-
halb der Anschlui3zonen von Staaten der gleichen Region oder Subregion ...

Was den Festlandsockel anbetrifft, so wurde die friihere Beiahung klistenstaatli-
cher Hoheitsrechte bis zum Rande*des Kontinentes hin zusammen mit der Auffassung
von der Ertragsbeteiligung an den Vorkommen auf dem Meeresgrund zwischen der 200-
Meilenzone und dem !iuferen Rand des Festlandsockels bestâitigt.

Meeresumwel t

In der Debatte üiber die Erhaltung der Meeresumwelt war Kanada in New York
besonders aktiv. Kanadas grundsâitzliche Einstellung fand in dem iberarbeiteten
Verhandlungstext zu diesem Thema Ausdruck, wonach die Artikelentwirfe eine Rahmen-
ibereinkunft schaffen, welche die grundiegenden vertraglichen Verpflichtungen zur
Erhaltung der marinen Umwelt festlegt. Der urspriingliche Verhandlungstext war
fiir Kanada in weiten Teilen annehmbar gewesen, lief3 jedoch unserer Meinung nach
in der Frage einer Kontrolle der Verseuchung dureh Schiffe besonders viel zu wlln-
schen librig. Er billigte don Klistenstaaten nur sehr begrenzten EinfluB auf Sehif-
fe (im Hinblick auf andernorts begahgene Ubertretungen) zu, die in den Hoheitsge-
wâissern, der Anschluftone oder in Hâfen angetroffen werden. Der iberarbeitete Ver-
handlungstext enthâlt wichtige Verbesserungen. Er tendiert auf spiirbare Weise
auf einen Ausgleich zwischen den Rechten und Pflichten, die Klistenlânder, Flaggen-
staaten und Hafenlânder zur Kontrolle der'Verseuchung durch Sehiffe haben mlissen
und der Notwendigkeit, die Freiheit des Seehandels und -verkehrs aufrechtzuer-
hal ten.

Kanada bat sich auB3erdem um die Aufnahme einer Kiausel in diesen Abschnitt der
Vereinbarung bemliht, durch welche Kanadas Recht anerkannt wird,zum Schutze der
arktîschen Meeresumwelt schârfere Vorschriften gegen die Verseuchung durch Schif-
fe zu erlassen, ais international iiblich. Der jberarbeitete Verhandlungstext ent-
hâlt nun eine soîche Kiausel .

Wissenschaftliche Forschung

Unserer Auffassung nach sorgen in dem lberarbeiteten Text die Artikel üiber Mee-
resforschung flir die Wahrung lebenswichtiger Interessen der Kiistenstaaten in der
Anschluftzone und auf dem Festlandsockel,,gewâhrleisten jedoch gleichzeitig, da3
bedeutende internationale Interessen bezliglich der Fôrderung und gemeinsarnen
Durchflihrung von Forschungsprogrammen nicht beeintrâchtigt werden . Ebenso
sebreiben die Artikel üiber den Technologie-Transfer die Zusammenarbeit der
Staaten bei der Schaffung der wissenschaftlichen und technologisehen Vorausset-
zungen in don Entwicklungslândern vor, die jene zur Nutzung und Bewirtsehaftung
ibrer Naturschâitze im Meer und zum Schutze der marinen Umwelt benatigen. Der
Text erkennt gleichzeitig an, dafB diese Kooperation alle legitimen Interessen,
einschlie18lich dem Rechte und Pflichten der Besitzer, Geber und Empfâinger von
Meerestechnologie, in angemessener Weise zu berlicksichtigen bat.

(Schlufý auf Seite 5)


